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1 Grundlagen 

1.1 Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans sollen die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung eines Altenpflegeheims, zweier Gebäude für 
Service-Wohnen sowie zweier gemischt-genutzter Gebäude mit Wohnnutzungen, 
gesundheitlichen und medizinischen Dienstleistungen sowie nicht störendem 
Gewerbe geschaffen werden. 

Das ca. 1,1 ha große Plangebiet wird im Norden durch die Rosenhofstraße, im 
Westen durch bestehende Wohnbebauung und im Süden und Osten durch land-
wirtschaftliche Flächen begrenzt.  

Im Nordwesten befindet sich das Betriebsgrundstück der Firma Lapport Schleif-
technik GmbH. 

Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich eine geplante Wohnbau-
fläche dar. Geplant ist die Festsetzung Allgemeiner Wohngebiete. 

Im Bebauungsplanverfahren sind als Grundlage für die Berücksichtigung der 
Lärmschutzbelange schalltechnische Untersuchungen durchzuführen. Hierbei 
sind die Gewerbelärmeinwirkungen innerhalb des Plangebiets durch bestehende, 
gewerbliche Nutzungen in der Umgebung (v.a. Firma Lapport Schleiftechnik 
GmbH) zu ermitteln und zu beurteilen. 

1.2 Plangrundlagen 

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf folgenden Karten- und Daten-
grundlagen: 

 Digitale Höhen-(DGM) und Gebäudedaten (LoD1) für das Plangebiet und die 

Umgebung, aufgerufen unter www.geoshop.rlp.de am 08.07.2025; 

 Bebauungsplanvorentwurf „Rosenhofstraße“, Stand 10.12.2024, übermittelt 

durch die FIRU mbH Kaiserlautern am 10.03.2025; 

 Schalltechnisches Gutachten zum Änderungsantrag der Firma Lapport 

Schleiftechnik GmbH Enkenbach Alsenborn, erstellt durch WSW & Partner 

GmbH Kaiserslautern, Berichtsnummer 855-64-1 vom 05.03.2019; 

 Genehmigungsbescheid zum Antrag auf wesentliche Änderung gemäß § 16 

Abs. 1 BImSchG der bestehenden Anlage zur Herstellung von künstlichen 

Schleifkörpern am Standort Enkenbach-Alsenborn der Firma Lapport Schleif-

technik GmbH, erstellt durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern am 

13.02.2020. 

1.3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen 

innerhalb des Plangebiets durch den Betrieb der Firma Lapport Schleiftechnik 

GmbH erfolgt nach: 
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 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 

August 1998 (GMBl. S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des 

BMUB vom 01. Juni 2017, in Kraft getreten am 09. Juni 2017 [TA Lärm]. 

Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden die folgenden 

Berechnungsvorschriften und sonstigen Erkenntnisquellen herangezogen: 

 VDI-Richtlinie 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, März 1997 

[VDI 2720]; 

 DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ - 

„Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 [DIN ISO 9613-2]; 

 sowie sämtliche Berechnungsvorschriften und sonstige Erkenntnisquellen, 

die im Schalltechnischen Gutachten zum Änderungsantrag der Firma Lapport 

Schleiftechnik GmbH Enkenbach Alsenborn durch WSW & Partner GmbH 

verwendet wurden. 

1.4 Anforderungen 

Die Ermittlung und Beurteilung der Gewerbelärmeinwirkungen im Plangebiet 

durch den Betrieb der Firma Lapport Schleiftechnik GmbH erfolgt nach TA Lärm. 

Die TA Lärm dient dem Schutz vor sowie der Vorsorge gegen schädliche Um-
welteinwirkungen durch Gewerbelärm. Sie gilt für genehmigungsbedürftige und 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Die Vorschriften der TA Lärm sind u.a. 
zu beachten für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bei der Prüfung der Ein-
haltung der Betreiberpflichten im Rahmen der Prüfung von Anträgen im Bauge-
nehmigungsverfahren. Durch die Beurteilung von Gewerbegeräuschen im Rah-
men der Bebauungsplanung nach TA Lärm kann sichergestellt werden, dass 
keine Nutzungen festgesetzt werden, die nach TA Lärm nicht genehmigungsfähig 
wären.  

Die maßgeblichen Immissionsorte befinden sich an den dem Betrieb Lapport 
nächstgelegenen Baugrenzen der geplanten Allgemeinen Wohngebiete innerhalb 
des Geltungsbereichs des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Rosen-
hofstraße“. Zur Orientierung werden die im Schalltechnischen Gutachten zum 
Änderungsantrag der Firma Lapport Schleiftechnik GmbH Enkenbach Alsenborn 
Immissionsorte, die überwiegend der Schutzbedürftigkeit von Mischgebieten ent-
sprechen, berücksichtigt. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete und Misch-
gebiete sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A) 

 Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 

Mischgebiet (MI) 60 45 
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Die TA Lärm unterscheidet zwischen folgenden Beurteilungszeiten: 

Tagzeitraum von 06.00 – 22.00 Uhr 

Nachtzeitraum von 22.00 – 06.00 Uhr  

Im Nachtzeitraum ist zur Beurteilung die volle Nachtstunde mit dem höchsten 

Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt, maßgeb-

lich (sog. ungünstigste oder „lauteste“ Nachtstunde). 

Nach Punkt 3.2 der TA Lärm ist der Immissionsbeitrag einer zu beurteilenden 

Anlage im Regelfall als nicht relevant anzusehen, wenn die Zusatzbelastung der 

zu beurteilenden Anlagen den Immissionsrichtwert am maßgeblichen Immission-

sort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.  
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2 Prognose der Gewerbelärmeinwirkungen 

Im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Rosenhof-

straße“ in Enkenbach-Alsenborn ist die Festsetzung Allgemeiner Wohngebiete 

geplant. Nordwestlich der geplanten Allgemeinen Wohngebiete befindet sich der 

Betrieb Lapport Schleiftechnik GmbH. Im Rahmen des Änderungsantrags der 

bestehenden Anlage zur Herstellung von künstlichen Schleifkörpern am Standort 

Enkenbach-Alsenborn wurde ein umfangreiches schalltechnisches Gutachten 

sowie Messungen an den bestehenden Anlagen durch die WSW & Partner 

GmbH Kaiserslautern (Berichtsnr. 855-64-1 vom 05.03.2019) erarbeitet. Auf der 

Grundlage dieses schalltechnischen Gutachtens wurde der Firma Lapport 

Schleiftechnik GmbH ein Genehmigungsbescheid gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG 

erteilt. Das schalltechnische Gutachten liegt dieser Untersuchung der zu erwar-

tenden Gewerbelärmeinwirkungen innerhalb der geplanten Allgemeinen Wohn-

gebiete zugrunde. 

Alle Schallquellen und Parameter, die den vorliegenden Berechnungen zugrunde 

liegen, wurden nach bestem Wissen und Gewissen dem schalltechnischen Gut-

achten der WSW & Partner GmbH Kaiserslautern entnommen. Aus den im 

schalltechnischen Gutachten dokumentierten Angaben wurde ein digitales Simu-

lationsmodell im Schallausbreitungsprogramm Soundplan 9.0 erstellt. Die gemäß 

ß dem Gutachten der WSW & Partner GmbH berechneten Beurteilungspegel an 

den maßgeblichen Immissionsorten entsprechen weitestgehend den nachbe-

rechneten Beurteilungspegeln der vorliegenden Untersuchungen. Abweichungen 

ergeben sich durch unterschiedliche, nicht eindeutig ablesbare Bedingungen des 

schalltechnischen Gutachtens der WSW & Partner GmbH. Die Beurteilungspegel 

an den maßgeblichen Immissionsorten in der Umgebung mit der Einstufung der 

Schutzwürdigkeit eines Mischgebiets, die die Beurteilungsgrundlage des Ge-

nehmigungsbescheids aus dem Jahr 2020 bildeten, fallen „für eine Prognose auf 

der sicheren Seite“ im nachberechneten Modell in der Regel höher aus.  

Für die maßgeblichen Immissionsorte an Gebäuden innerhalb und außerhalb des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Rosenhofstraße“ werden die Gewerbe-

lärmeinwirkungen in Einzelpunktberechnungen geschossweise berechnet. Für 

die Freifeldpunkte an den Baugrenzen der geplanten Allgemeinen Wohngebiete 

wird die Geschossigkeit gemäß der Darstellung im Bebauungsplanvorentwurf (III 

bzw. III+SG) berücksichtigt. Zusätzlich werden flächige Rasterberechnungen für 

ein Punkteraster in einer Höhe von 4 m über Grund durchgeführt.  

Die Lage der Immissionsorte und Schallquellen sowie die Berechnungsergebnis-

se für das jeweils lauteste Geschoss sind in den folgenden Karten für den Tag 

und die ungünstigste Nachtstunde dargestellt. 
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3 Beurteilung 

Die prognostizierten Gewerbelärmeinwirkungen an den geplanten Baugrenzen 

der Allgemeinen Wohngebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Rosen-

hofstraße“ sowie an den bestehenden Gebäuden in der Umgebung werden in 

Anlehnung an die TA Lärm beurteilt. 

Nach Punkt 3.2.1 der TA Lärm ist der Immissionsbeitrag einer zu beurteilenden 

Anlage im Regelfall als nicht relevant anzusehen, wenn die Zusatzbelastung der 

zu beurteilenden Anlagen den jeweiligen Immissionsrichtwert am maßgeblichen 

Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (Relevanzkriterium).  

Tagzeitraum (06.00 – 22.00 Uhr) 

Am Tag werden unter Berücksichtigung der im schalltechnischen Gutachten zum 

Änderungsantrag der Firma Lapport Schleiftechnik GmbH Enkenbach Alsenborn, 

(WSW & Partner GmbH Kaiserslautern, Berichtsnummer 855-64-1 vom 

05.03.2019) dokumentierten Emissionsansätze Gewerbelärmeinwirkungen von 

bis zu 54 dB(A) an den nordöstlichen Baugrenzen der geplanten Allgemeinen 

Wohngebiete berechnet. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine 

Wohngebiete von 55 dB(A) wird eingehalten. 

Ungünstigste Nachtstunde (eine volle Stunde zwischen 22.00 und 06.00 Uhr) 

In der ungünstigsten Nachtstunde werden unter Berücksichtigung der im schall-

technischen Gutachten zum Änderungsantrag der Firma Lapport dokumentierten 

Betriebsvorgänge und Emissionsansätze Gewerbelärmeinwirkungen an den öst-

lichen Baugrenzen der geplanten Allgemeinen Wohngebiete von bis zu 35 dB(A) 

prognostiziert. Der Nacht-Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine 

Wohngebiete von 40 dB(A) wird deutlich um mindestens 5 dB(A) unterschritten.  

4 Fazit 

Durch den Betrieb der Firma Lapport Schleiftechnik GmbH in Enkenbach-

Alsenborn ist an den geplanten Baugrenzen der Allgemeinen Wohngebiete im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Rosenhofstraße“ nicht mit Überschreitun-

gen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm zu rechnen. Der Betrieb der Firma 

Lapport Schleiftechnik GmbH wird durch die Entwicklung eines Allgemeinen 

Wohngebiets nicht weiter eingeschränkt. 

 

Kaiserslautern, den 26.09.2025 

 

M.Sc. Karen Schanz 
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Urheberrechtliche Hinweise 

 
Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die 

durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen 

Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zu-

gänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur 

für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der übli-

chen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für 

Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen. 

 

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 

vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urhe-

berrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder 

Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag 

vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentli-

chungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit 

vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenom-

men ist die Verwendung der Unterlagen oder Teilen davon für Vermarktungsakti-

onen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf 

FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren. 

 

 

© FIRU GfI mbH 
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Anhang 

Emissionsquellen           A 
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